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Liebe Seminarteilnehmerin, 
lieber Seminarteilnehmer! 
 
Eine Praxisbeendigung ist wie die Rückkehr von einer langen 
Reise. Man muss zeitig daran denken, das Reisegepäck zu 
packen, das Ticket zu besorgen, sich beim Gastwirt u.a. zu 
verabschieden etc. 
 
Auch bei Praxisbeendigung ist das “Gepäck“ zu packen, 
soll heißen: 

Was verkaufe ich? 

Was verlange ich dafür? 

Was nehme ich mit ins Privatvermögen? 

Oder apropos Verabschieden: Welche Verträge muss ich (zeitig) 
kündigen? Welche Institutionen muss ich informieren (Kammer, 
Sozialversicherung)? Und vieles anderes mehr! 
 
Nicht zuletzt aber ergibt sich bei der Praxisbeendigung eine 
Vielzahl von Fragen, die auch den Bereich der Steuer berühren, 
ja bei manchen Konstellationen spielt die Steuer geradezu eine 
Hauptrolle. 
 
Ziel dieses Kurzseminars ist es, Sie auf die möglichen Probleme 
hinzuweisen. Mit dem im besten Fall spezialisierten Berater wer-
den Sie dann sicher und rechtzeitig die Lösungen erarbeiten. 
 

Ihr 
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1. Faustregeln 
für die Praxisbeendigung 
 

 
 
Im Rahmen der Praxisbeendigung sind zahlreiche steuerliche, 
rechtliche und sonstige Probleme zu lösen. Fehlentscheidungen 
können daher oft schwerwiegende Folgen (Mehrsteuer, Rechts-
streitigkeiten etc.) haben. 
 
Verschiedene Detailfragen sind nur dann optimal zu lösen, wenn 
Sie sich zeitgerecht an Fachleute wenden, die im jeweiligen Teil-
bereich besondere Erfahrung (Spezialisierung) haben! 
 
Die wichtigsten Faustregeln 
für eine erfolgreiche Praxisbeendigung: 

 
  

1. Beratung ausschließlich durch einen 
spezialisierten Fachmann (Steuerberater, 
Rechtsanwalt, Fachreferent Ärztekammer). 
Profitieren Sie von der Branchenerfahrung 
der Spezialisten!! 

  
  

2. Zeitgerechte Beratung - 
Schon im Vorfeld  können Sie die Weichen 
für eine optimale Abwicklung stellen. 

  
  

3. Vereinbarungen/Verträge 
ausschließlich in Schriftform! 

  

 
 
 
 

Grundregeln 
für optimale 

Praxisbeendigung 
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Wenn Sie diese Grund-
regeln befolgen, ist 

Ihnen der Erfolg sicher!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Steuern richtig steuern  . . . 

…  wir helfen Ihnen dabei! 
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2. Vorbereitung der 
Praxisbeendigung 
 

 
 
Die Praxisbeendigung sollte rechtzeitig (in der 
Regel 1 Jahr vorher) durch entsprechende 
Vorbereitungsmaßnahmen in die Wege geleitet werden. Als Richt-
linie für eine optimale Abwicklung habe ich für Sie auf Seite 5/6 
einen Zeitplan erstellt. 
Bei Übergabe an eine(n) Nachfolger(in) ist es besonders wichtig, 
dass ein möglichst nahtloser Übergang erfolgt. Die Patienten ver-
laufen sich in kurzer Zeit und entwerten damit die zu überneh-
menden/verkaufenden Praxis. 
 
 
 

 Holen Sie rechtzeitig Informationen bei Ärztekammer und 
Sozialversicherungsanstalt betreffend Pensionierung ein. 

 
 Ermitteln Sie rechtzeitig den optimalen Aufgabezeitpunkt nach 

 pensionsrechtlichen und 
 steuerrechtlichen  

Gesichtspunkten! 
 

 Beginnen Sie rechtzeitig mit der Nachfolgesuche und mit kon-
kreten Verhandlungen. Ziehen Sie zeitig Anwalt und Steuerbe-
rater hinzu. 

nahtloser 
Übergang 

alle Schritte 
rechtzeitig 

planen 
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 Prüfen Sie rechtzeitig den richtigen Kündigungszeitpunkt für 
 Mietverträge (Miete, Telefonanlage etc.), 
 Betriebsversicherungen, 
 Änderung bei Krankenversicherung  (zB Pflichtkrankenver-

sicherung über Pension), 
 Serviceverträge; Wartungsverträge usw. 

 
 Lassen Sie sich rechtzeitig die steuerlichen Auswirkungen in 

Ihrer speziellen „Aufgabesituation“ vom Steuerberater ermit-
teln. Die Einkommensteuerbelastung aufgrund der Praxisbeen-
digung kann, insbesondere wenn sich die Ordinationsräum-
lichkeiten im Eigentum der Ärztin/des Arztes befinden 
und/oder eine Praxisablöse erzielt wird, sehr hoch sein. 

 
 Ermitteln Sie rechtzeitig den optimalen Kündigungszeitpunkt für 

Ihre Mitarbeiter. 
 

 Bei Ordinationsverkauf beachten Sie bitte die                   
ab Seite 17. 
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Z e i t p l a n  f ü r  d i e  P r a x i s b e e n d i g u n g  
 

 Ein Jahr vorher 
Erledigungs- 
vermerk  

  

  Die steuerlichen Fragen der Berufseinstellung mit 
Ihrem Steuerberater besprechen. 
Optimaler Zeitpunkt, steuerliche Auswirkungen 
(insbesondere Höhe / Fälligkeit)  ............................ 

 

  
  

  Mit Nachfolgesuche  beginnen  .............................  
  
  

  Ein eventuelles Mietverhältnis Ihrer Ordinations-
räumlichkeiten im Hinblick auf Kündigungsfristen  
überprüfen  ................................................................ 

 

  
  

  Einen Pensionsvorausberechnungsantrag an die 
zuständige Pensionsversicherungsanstalt stellen  . 

 

  
  

  Informationen über "optimalen" Pensionszeit-
punkt und Pensionshöhe bei Ärztekammer und 
Sozialversicherung einholen  ................................... 

 

  

 
 

 Etwa 4 bis 6 Monate vorher Erledigungs- 
vermerk  

  

  Alle Dienstverhältnisse (eventuell auch eigenes) 
schriftlich kündigen - die Kündigungsfrist ist 
abhängig von der Dienstzeit  .................................. 

 

  
  

  Die Verträge mit den Krankenversicherungs- 
trägern kündigen  ..................................................... 

 

  
  

  Die Ärztekammer über den Zeitpunkt der 
Praxiseinstellung informieren  ................................... 
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 Etwa 2 - 3 Monate vorher Erledigungs- 
vermerk  

  

  Den Antrag auf Kammerpension stellen  ...............  
  
  

  Den Antrag an die Sozialversicherungsanstalt 
auf Pensionsauszahlung stellen  .............................. 

 

  

  Bestehende Versicherungsverträge für die Praxis 
kündigen – dabei auf die vertraglichen Kündi-
gungsfristen achten  ................................................. 

 

  
  

  Bestehende Wartungs- und Serviceverträge 
kündigen  ................................................................... 

 

  
  

  Verträge mit Strom- bzw. Gaslieferant 
klären/kündigen  ....................................................... 

 

  

 

 Zum Zeitpunkt der Praxiseinstellung Erledigungs- 
vermerk  

  

  Nicht vergessen, das Praxisschild abzumontieren   
  
  

  Der Ärztekammer die Praxiseinstellung melden  ...  
  
  

  Dem Finanzamt die Einstellung Ihrer Praxis 
melden (Steuerberater)  .......................................... 

 

  
 



3. Der „richtige“ Zeitpunkt der Praxisbeendigung Seite    

 

7 

 

3. Der „richtige“ Zeitpunkt 
der Praxisbeendigung 
 

 
 
In erster Linie ist der Zeitpunkt der Praxisbeendigung vom 
Pensionsantrittszeitpunkt abhängig. Dabei sollte der steuerliche 
Aspekt sowie Bestimmungen des Beitragswesens (Ärztekammer, 
Sozialversicherung) nicht außer Acht gelassen werden. 
 
Vom steuerlichen Gesichtspunkt ist eine Praxisbeendigung grund-
sätzlich zu jedem Zeitpunkt eines Jahres möglich. Der im Einzelfall 
sinnvollste Zeitpunkt sollte individuell abgeklärt werden. 
Eine Rentabilitätsrechnung (Hochrechnung) vom Steuerberater 
kann hier den optimalen Zeitpunkt (Jahresende oder z.B. Jahres-
anfang) feststellen. 
Beispielsweise kann aus steuerlicher Sicht die Praxisbeendigung 
am Jahresbeginn dann günstiger sein, wenn im letzten vollen Pra-
xisjahr neben einem hohen laufenden Gewinn ein hoher Über-
gangs-/Veräußerungsgewinn zu erwarten ist. 
Im Regelfall ist jedoch die Beendigung zum Jahresende am sinn-
vollsten. 
Achten Sie ganz besonders auf die verschiedenen Möglichkeiten, 
durch geplante Maßnahmen Steuern zu sparen (siehe Ausführun-
gen auf Seite 21ff). 
 

optimale  
Planung 

durch 
Rentabilitäts- 

rechnung 



4. Steuerliche Abwicklung der Praxisbeendigung Seite      

 

8

 

4. Steuerliche Abwicklung 
der Praxisbeendigung 
 

 
 
Die Praxisbeendigung stellt den letzten betrieblichen Akt dar und 
zieht eine Reihe von steuerlichen Konsequenzen nach sich. 
 
Wegen der Kompliziertheit und des Umfangs der Bestimmungen 
möchte ich die Vorgangsweise nur in den wesentlichen Schritten 
skizzieren und dabei auf die allgemein üblichen Aufgabetatbe-
stände wie 
 
a)  Praxisstilllegung - ohne Verkauf (= Betriebsaufgabe) 
 
b)  Praxisübergabe durch Schenkung 

(= Betriebsübergabe) 
 
c)  Praxisverkauf (= Betriebsveräußerung) 
 
eingehen. 
 
Die steuerlichen Maßnahmen soll die folgende Tabelle auf der 
nächsten Seite erläutern: 



4. Steuerliche Abwicklung der Praxisbeendigung Seite      

 

9

 

 

Praxis-
stilllegung 

(Betriebsauf-
gabe) 

Praxisüber-
gabe durch 
Schenkung 

Praxis- 
verkauf 

1. Ermittlung des laufen-
den Gewinnes durch 
Einnahmen/Ausgaben-
rechnung (Regelfall) 

ja 

Normal-
steuersatz 

ja 

Normal-
steuersatz 

ja 

Normal-
steuersatz 

2. Erstellung einer Bilanz 
zum Stichtag ja nein ja 

3. Ermittlung des Über-
gangsgewinnes/-verlu-
stes zur Erfassung aller 
steuerlich noch nicht be-
rücksichtigten Einnah-
men/Ausgaben zum 
Stichtag 

ja 

Hälfte-
steuersatz 
möglich 

nein 

ja 

Hälfte-
steuersatz 
möglich 

4. Ermittlung des 
Veräußerungsgewinnes/ -
verlustes zum Stichtag 

ja 

Hälfte-
steuersatz 
möglich 

nein 

ja 

Hälfte-
steuersatz 
möglich 

5. Steuer auf zurückbehal-
tene bzw. privat 
entnommene 
Gegenstände *) 

Hälfte-
steuersatz 
möglich 

Hälfte-
steuersatz 

nicht 
möglich 

Hälfte-
steuersatz 
möglich 

6. Steuerfreie Gebäude-
entnahme möglich ja ja ja 

7. 30 % Immo-Est 
bei Veräußerung ja ja ja 

 
*) Es ist für die in das Privatvermögen übernommenen Güter der 

Entnahmegewinn/-verlust (Differenz zwischen dem im Anlagen-
verzeichnis ausgewiesenen Buchwert und dem zum Aufgabe-
zeitpunkt ermittelten gemeinen Wert = fiktiver Verkaufspreis) 
steuerlich zu erfassen. 

Die getrennte Ermittlung von laufendem Gewinn/Verlust einerseits 
und Übergangsgewinn/-verlust und Veräußerungsgewinn/-verlust 
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andererseits ist deshalb erforderlich, weil es für Zweitere eine be-
sondere Steuerbegünstigung, den sogenannten Hälftesteuersatz 
gibt (siehe dazu Seite 25f). 
 

Beispiel: Der PKW und die EDV-Anlage werden in das Privatver-
mögen übernommen. 

 

 PKW EDV Einrichtung 

Buchwert 
lt. Anlagenverzeichnis 

5.000,00 € 1,00 € 1,00 € 

- gemeiner Wert *) - 7.800,00 € - 1.000,00 € - 2.000,00 € 

Entnahmegewinn 2.800,00 € 999,00 € 1.999,00 € 
Veräußerungs-/ 
Entnahmegewinn somit 

 
5.798,00 € 

 

*) Bei Auto  Eurotaxwert, 
bei sonstigen Anlagen  handelsüblicher Verkaufspreis. 
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Auch Vermögensgegenstände, die nach Praxisbeendigung nicht 
tatsächlich privat verwendet werden, gelten aus Sicht der Finanz 
als ins Privatvermögen übernommen, insoweit nicht das Gegenteil 
bewiesen wurde (Verkauf, Verschrottung). Daher ist auch die in 
obigem Beispiel nicht tatsächlich privat genutzte Einrichtung bei 
der Berechnung des Entnahmegewinnes zu berücksichtigen. 

 
Nachweise über Verschrottung, Entsor-
gung etc. besorgen und aufbewahren! 
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5. Besonderheiten 
bei Praxisstilllegung 
= Betriebsaufgabe 
 

 
 
Bei der Praxisstilllegung wird der Ordinationsbetrieb zu einem be-
stimmten Zeitpunkt eingestellt und der Betrieb "zerschlagen". Die 
einzelnen Wirtschaftsgüter werden zum Aufgabestichtag ins 
Privatvermögen übernommen bzw. einzeln abverkauft. 
Eine steuerliche Auswirkung ergibt sich bei den Wirtschaftsgütern, 
bei denen der Buchwert lt. Anlagenverzeichnis niedriger ist, als der 
gemeine Wert (siehe dazu auch Beispiel auf Seite 10). Der Bewer-
tung der Wirtschaftsgüter kommt also eine große Bedeutung zu. 
 

Im Regelfall wird nach der Praxisbeendigung vom 
Finanzamt eine abschließende Betriebsprüfung 

durchgeführt. Ein häufiger Streitpunkt stellt die Bewertung der ent-
nommenen Wirtschaftsgüter dar. Lassen Sie daher eine Bewertung 
von einem Fachmann (Einrichtungsfirma, Gutachter etc.) vor-
nehmen. So schützen Sie sich vor Streitereien und Steuernachzah-
lungen. 
 

Obiges gilt nicht nur für offensichtlich privat ver-
wendbare Gegenstände (Auto, Computer), son-

dern auch für med.-technische Geräte. Besorgen Sie sich zeitig 
Nachweise über die Wertlosigkeit, Unverkäuflichkeit oder Ver-
schrottung. 
 

Bewertung 
durch 

Fachmann 
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Um die Steuerbegünstigungen (siehe dazu Seite 25f) 
nicht zu verlieren, muss diese Praxisstilllegung inner-

halb eines Zeitraumes von 3 Monaten (= Richtwert) erfolgen. Nur 
bei einer Gebäudeentnahme kann diese Frist überschritten wer-
den. 
 
 
Besonderheiten bei Gebäudeentnahme-Neu ab 01.07.2023 
 
 
 
Das im Eigentum der Ärztin/des Arztes stehende Praxisgebäude 
kann steuerneutral entnommen werden. Zu einer Versteuerung 
kommt es erst, wenn eine Veräußerung erfolgt.  
(Immobilienertragsteuer) 
 

Aufgabe- 
zeitraum 
beachten 

steuer- 
neutrale 
Gebäude- 

entnahme 
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6. Besonderheiten bei 
Praxisschenkung 
= Betriebsübergabe 
 

 
 
Bei der Praxisschenkung werden die ganze Praxis oder zumindest 
die wesentlichen Betriebsgrundlagen in Bausch und Bogen ohne 
(nennenswerte) Gegenleistung an eine(n) Nachfolgerin/Nachfol-
ger übergeben, was  in der Regel nur zwischen nahen Angehöri-
gen denkbar ist! 
 
Steuerlich ist die Besonderheit dabei, dass dieser Übergabevor-
gang zu keiner Einkommensteuerpflicht führt, sofern die ganze 
Abwicklung richtig, d.h. gesetzeskonform erfolgt. 
Sie können sich leicht vorstellen, dass es dabei so manche Falle 
gibt, auf die man aufpassen muss. 

 
Dabei ist die zeitgerechte Einbeziehung des Steuerberaters 
nahezu erstes Gebot! 

Dies gilt ganz besonders, wenn auch Schulden 
mitübergeben werden. 

 
Für den Übernehmer könnten sich einige – wenn auch zeitlich ver-
zögerte – negative Einkommensteuereffekte ergeben, welche 
auch offen ausdiskutiert gehören. Ein solcher wäre beispielsweise 
eine geringere Steuerabschreibung und somit eine höhere 
Steuerbelastung. 

Übergabe ohne 
Gegenleistung 

keine 
Einkommen- 
steuerpflicht 



6. Besonderheiten bei Praxisschenkung Seite      

 

15 

 

Schenkungssteuer fällt für Übergaben nach dem 31.7.2008 nicht 
mehr an. Es sind aber die strengen Meldepflichten nach dem 
Schenkungsmeldegesetz zu beachten! Werden die Praxisräum-
lichkeiten mit übergeben, fällt Grunderwerbsteuer an. 
 

Lassen Sie vom Steuerberater eine 
 Übergeber-/Übernehmer-Rentabilitätsrechnung 

erstellen! 
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7. Besonderheiten bei 
Praxisverkauf = Veräußerung 
 

 
 
Verkaufspreis 
Sowohl Verkäufer, als auch Käufer möchten selbstverständlich 
und legitimerweise möglichst günstig davonkommen. 
Die Übergabe sollte jedoch als eine gemeinsame Herausforde-
rung gesehen und egoistische und kleinliche Verhaltensweisen 
beiseite gelassen werden. Es hat keinen Sinn, eine Lösung zu su-
chen, die den Verkäufer einseitig bevorzugt und den Käufer be-
nachteiligt. Eine solche Verhaltensweise führt in der Folge entwe-
der gleich zum Scheitern der Verhandlungen oder später zu 
langwierigen und kostenintensiven Rechtsstreitigkeiten, wenn der 
Käufer später erkennt, dass er „über den Tisch gezogen“ wurde. 
 
Verkäufer und Käufer haben naturgemäß unterschiedliche Preis-
vorstellungen. Der Grund liegt darin, dass der Verkäufer der Mei-
nung ist, die Einrichtung ist zeitgemäß und alle Geräte funktionie-
ren einwandfrei und will deshalb eine entsprechend hohe Ablöse. 
Der Käufer hat aber oft völlig andere Vorstellungen über Praxi-
sambiente und Geräteausstattung und hat die Absicht, den 
überwiegenden Teil der übernommenen Wirtschaftsgüter auszu-
tauschen. Es gibt also meist keine objektiven Werte, sondern nur 
subjektive, deutlich divergierende Vorstellungen der Verhand-
lungspartner, die es unter einen Hut zu bringen gilt. 
 

Fairness 
auf beiden 

Seiten 

Überein- 
stimmung 

suchen 
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Eine für beide Teile zufriedenstellende Einigung zu erzielen, ist oft 
schwierig und erfordert deshalb Augenmaß und eine gute fach-
männische Beratung und Begleitung. 
Der Verkaufspreis setzt sich in erster Linie aus dem Wert der über-
nommenen Gegenstände und aus dem vorhandenen Ertragspo-
tential, dem sogenannten „Firmenwert“, zusammen. 
 
Bewertung Anlagevermögen 
Dieser Wert lässt sich meist gemeinsam mit dem Steuerberater – 
ausgehend vom vorliegenden Anlagenverzeichnis – ermitteln. 
Es empfiehlt sich jedoch, insbesondere bei einem hohen Anla-
genwert, ein Schätzungsgutachten (Einrichtungsfirma, gerichtlich 
beeideter Sachverständiger) einzuholen. In der Regel erleichtert 
ein solch neutrales Gutachten die Verkaufsverhandlungen. 
 
Bewertung Firmenwert 
Die Bewertung des „Patientenstockes“ (Firmenwert) ist wesentlich 
schwieriger und führt daher besonders oft zu Meinungsverschie-
denheiten. Hier ist es besonders wichtig, „Augenmaß“ zu bewah-
ren. Die in der betriebswirtschaftlichen Lehre herausgebildeten 
Methoden der Unternehmensbewertung haben sich bei Arzt-
praxen nicht durchgesetzt. Nichtbranchenkundige Steuerberater 
oder Gutachter wissen das häufig nicht und wecken daher 
manchmal bei ihren Mandanten irreale Preisvorstellungen. In der 
Praxis haben sich verschiedene einfachere Bewertungsmethoden 
herausgebildet. Die gängigste Methode orientiert sich am durch-
schnittlichen Umsatz der letzten 3 Jahre. Davon wird ein entspre-
chender Prozentsatz angesetzt. 
Dieser Prozentsatz hängt von den nach der Lage und den 
Umständen des Falles gegebenen Verhältnissen ab. Insbesondere 

neutrales 
Gutachten 

einholen 

Bewertung 
durch 

erfahrenen 
Fachmann 
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bei Kassenpraxen gibt es einerseits bundesländerabhängige, aber 
auch von der jeweils individuellen Situation abhängige, teils große 
Unterschiede. Gerade hier ist es besonders wichtig, einen mit der 
Branche vertrauten Spezialisten zu Rate zu ziehen. 
 
Beispiel 

Allgemeinmediziner; Jahresumsätze der letzten 3 Jahre betrugen:
  

 2016 165.000 € 
 2017 173.400 € 
 2018 162.000 € 

  500.400 €  :   3 
durchschnittlicher Jahresumsatz      =    166.800 € 

Firmenwert: 10 % von 166.800,00 €       =      16.680 € 
 

Der anzuwendende Prozentsatz bzw. eventuelle 
Zu- und Abschläge hängen von vielen Faktoren ab, wie z.B. 

 Übernahmemöglichkeit der Kassenverträge, 
 Patientenstruktur, 
 Qualität/Umfang der übergebenen Kartei, 
 nahtlose Weiterführung, 
 Mitarbeit in den letzten Monaten vor Übergabe und "aktive" 

Übergabe (Empfehlung an Patienten durch Übergeber) 
 Ruf der Praxis, 
 Konkurrenzsituation, 
 gut eingeführtes Personal, 
 Lage, 
 Zustand der Räumlichkeiten, Miethöhe etc. 
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Wichtige                  zum Praxisverkauf 
 

 Holen Sie rechtzeitig Informationen betreffend geeigneter 
Nachfolgekandidaten bei Ärztekammer, UNI-Klinik, Bezirks-
krankenhäusern etc. ein. 

 
 Legen Sie den Umfang der zu übergebenden Wirtschaftsgü-

ter in einer Inventarliste genau fest. 
 

 Rechtzeitige Ermittlung des optimalen Aufgabezeitpunktes 
nach 

 pensionsrechtlichen und 
 steuerrechtlichen 

Gesichtspunkten! 
 

 Lassen Sie das gesamte Anlagevermögen sowie den Fir-
menwert durch einen Fachmann rechtzeitig schätzen. Diese 
Werte sollten Sie bereits bei den ersten Verkaufsverhandlun-
gen kennen. Das schafft Ihnen Verhandlungsvorteile und 
Spielraum. 

 
 Legen Sie die Zahlungsmodalitäten 

und den Übergabestichtag exakt fest. 
 

 Der Kaufvertrag sollte immer in Schriftform und von einem 
Rechtsanwalt verfasst werden. 

 
 Mietrecht für Praxisnachfolger rechtzeitig klären. 
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8. Steuersparen 
bei Praxisbeendigung 
 

 
Wie bereits erwähnt, erfolgt die Ermittlung des steuerlichen Ergeb-
nisses bei Praxisbeendigung in 3 Phasen: 
 
A) Ermittlung des laufenden Gewinnes 

Für den Zeitraum vom 1.1. bis zum Praxisbeendigungsstichtag 
ist der Gewinn durch die sogenannte Einnahmen-/Ausgaben-
rechnung wie gewohnt zu ermitteln. Die Versteuerung erfolgt 
ohne Begünstigung, also zum normalen Einkommensteuertarif. 

 
B) Erstellung einer Veräußerungs-(Aufgabe)bilanz 

zum Praxisbeendigungsstichtag 

Dabei werden zum Praxisbeendigungsstichtag sämtliche be-
trieblichen Vermögenswerte (Anlagevermögen, Forderungen, 
Vorräte etc.) und Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten aus Wa-
renlieferungen und sonstigen Leistungen etc.) erfasst. 

 
C) Übergangsgewinnermittlung 

Dabei werden alle bis zum Beendigungsstichtag steuerlich 
noch nicht erfassten Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt. 
Im Wesentlichen sind das solche, bei denen der Geldfluss erst 
nach dem Praxisbeendigungsstichtag erfolgt, die aber nicht 
unmittelbar mit der Praxisbeendigung zusammenhängen, bei-
spielweise Honorarforderungen. Die Werte hierfür ergeben sich 
aus der Bilanz (siehe Punkt B). 
 

Steuer- 
optimierung 

durch 
entsprechende 

Planung 
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Schematische Darstellung (Beispiel): 
 

Zuschläge 
(= Übergangsgewinn  ) 

€ Abschläge 
(= Übergangsgewinn  ) 

€ 

Medikamentenbestand 6.000,00 Warenschulden 0,00 

Noch nicht abgerechnete 
Honorare 

9.000,00 Sonstige offene 
Betriebsausgaben 

 
4.000,00 

Forderungen aus ärztlichen 
Leistungen 

25.000,00 erhaltene Anzahlungen 2.000,00 

geleistete Anzahlungen 3.000,00 Rückstellungen 2.000,00 

Übergangsgewinn  >>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 35.000,00 

 43.000,00  43.000,00 

 
Steuerbegünstigung für Übergangsgewinn 
 

Ein nach obigem Schema ermittelter Übergangsgewinn ist 
mit dem 

h a l b e n  E i n k o m m e n s t e u e r s a t z  

begünstigt, wenn dieser anlässlich der Aufgabe oder Ver-
äußerung entstanden ist und die Praxis deswegen aufge-
geben oder veräußert wurde, weil die Ärztin/der Arzt 

 gestorben ist oder 

 erwerbsunfähig ist oder 

 das 60. Lebensjahr beendet und seine/ihre Erwerbstä-
tigkeit eingestellt hat. 
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Steuerspar-                 zum Übergangsgewinn 
 
Um den nicht steuerbegünstigten, laufenden Gewinn zuguns-
ten des steuerbegünstigten Übergangsgewinnes zu verringern, 
empfehle ich folgende Vorgangsweise: 
 
Einnahmenverschiebung 

Bauen Sie zum Aufgabestichtag möglichst hohe Forderungen 
auf! 
 

 Privatpatientenhonorare für einen bzw. mehrere Monate 
erst zum Aufgabestichtag bzw. so abrechnen, dass der 
Geldeingang erst nach dem Aufgabestichtag erfolgen 
kann. 

 Honorare Gesundheitskasse: Versuchen Sie, zu erreichen, 
dass für das letzte Quartal keine Akontierung 
geleistet wird. Dadurch erhöht sich im letzten Quartal bzw. 
zum Aufgabestichtag Ihr Resthonorar. Gleichzeitig verrin-
gern Sie den laufenden Betriebsgewinn. 

 Honorare kleine Kassen: Geben Sie die Abrechnung für das 
vorletzte (zweitvorletzte) Monat so verspätet ab, dass der 
Geldeingang erst nach dem Praxisbeendigungsstichtag 
erfolgt. 

 
Ausgabenverschiebung 

Am Stichtag noch nicht bezahlte Ausgaben erhöhen den 
laufenden Gewinn und verringern natürlich den steuerbegün-
stigten Übergabegewinn, d.h. am besten alle offenen 

Regulierungs-
maßnahmen 
beeinflussen 

den Über- 
gangsgewinn 

 1 

 

 2 
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Verbindlichkeiten noch vor Praxisbeendigung begleichen und 
eventuell Akontierungen leisten. 
 
Bezahlen Sie daher alle Verbindlichkeiten aus 

 Lieferanten (Hausapotheke, Ordinationsmaterial, Ärztebe-
darf etc.) und 

 sonstigen Leistungen (Miete, Versicherungen, Gehälter, So-
zialabgaben, Betriebssteuern, Steuerberater etc.) 

noch vor dem Praxisbeendigungsstichtag! 
 
Bei Befolgung dieser einfach zu handhabenden Ratschläge 
können Sie unter Umständen einen beachtlichen Steuervorteil 
erzielen. 
 
Praktische Auswirkung (Beispiel) 
 

Erhöhung der Patienten- und 
Kassenaußenstände um . ..........................................  25.000 € 
Waren- und Leistungsverbindlichkeiten 
werden noch vor dem Aufgabezeitpunkt 
bezahlt  ..........................................................................  9.000 € 

Erhöhende Auswirkung bei der 
Übergangsgewinnermittlung  ....................................  34.000 € 

MAXIMALE STEUERERSPARNIS  .....................................  8.500 € 

 
D) Ermittlung des Veräußerungsgewinnes/-verlustes 
 

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös ab-
züglich der Veräußerungskosten und den laut der Buchhaltung 

Zahlen steuern ... 

... statt Steuern zahlen! 
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ausgewiesenen Restwerten der übertragenen (verkauften) 
Wirtschaftsgüter ergibt den Veräußerungsgewinn(verlust). 
Werden Gegenstände (z.B. KFZ, EDV etc.) in das Privatvermö-
gen übernommen, sind diese mit einem „Entnahmeerlös“ in 
der Höhe des gemeinen Wertes (Verkaufswert) anzusetzen. 
 
Praktisches Beispiel 

Angaben 
Ein Arzt verkauft seine Praxis inkl. Firmenwert um 100.000 €. 
Die Veräußerungskosten betragen 1.000 €. Das Kraftfahr-
zeug und ein Teil der EDV-Ausstattung (Laptop) werden 
nicht verkauft bzw. von dem Arzt in das Privatvermögen 
übernommen. 

Die Buchwerte lt. Anlagevermögen betrugen: 

Kraftfahrzeug  ............................................................  5.000 € 
Laptop  .......................................................................  400 € 
Verkaufte Wirtschaftsgüter .................................  18.000 € 

Der gemeine Wert des Autos beträgt 11.800 €, der Laptop 
hat einen Wert von 200 €. 

Ermittlung des Veräußerungsgewinnes 

Berechnung 
Verkaufspreis 100.000 € 
- Veräußerungskosten    1.000 € 99.000 € 
- Buchwert der übergebenen Wirtschaftsgüter -  18.000 € 
Schätzwerte für KFZ + Laptop 12.000 € 
- Buchwerte für KFZ + Laptop   5.400 € 
Entnahmegewinn  +   6.600 € 

Veräußerungsgewinn somit  87.600 € 



8. Steuersparen bei Praxisbeendigung Seite      

 

25 

Steuerbegünstigung 
für Aufgabe- und Veräußerungsgewinn 
 
Für die Besteuerung des Aufgabe- und Veräußerungsgewinnes 
kann zwischen mehreren Varianten gewählt werden. 
 
1. Versteuerung mit vollem Steuersatz 
 

a) Freibetrag auf Veräußerungsgewinn von 7.300 €: 
Diese Methode sollte angewendet werden, wenn der 
Veräußerungsgewinn relativ niedrig ist und vom Freibe-
trag weitgehend abgedeckt ist. 
 

b) Versteuerung auf 3 Jahre verteilt: 
Auf Antrag kann der Veräußerungsgewinn auf 3 Jahre 
verteilt versteuert werden. Der Freibetrag (siehe Punkt a) 
steht dann nicht zu. Voraussetzung ist, dass der Betrieb 
seit mindestens 7 Jahren bestanden hat. Diese Variante 
wird dann vorteilhaft sein, wenn sich in den 3 Jahren in-
folge niedriger Einkünfte ein niedriger Durchschnitts-
steuersatz ergibt. 

 
2. Versteuerung mit halbem Steuersatz 

 
Auf Antrag kann der Aufgabe- und Veräußerungsgewinn 
mit dem 

h a l b e n  E i n k o m m e n s t e u e r s a t z  

besteuert werden. Der in Punkt 1a) genannte Freibetrag 
7.300 €) steht dann aber nicht zu. 
 

Mehr Wissen. 

  Mehr Nutzen.  

günstigste 
Variante 

durch 
Vergleichs- 
rechnung 
ermitteln 



8. Steuersparen bei Praxisbeendigung Seite      

 

26 

Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein 
 

 Aufgabe oder Veräußerung wegen Pensionierung, 
wenn die/der Steuerpflichtige das 60. Lebensjahr über-
schritten hat und seine Erwerbstätigkeit einstellt; 
Neben Einkünften aus Vermietung oder Kapitalvermö-
gen dürfen (innerhalb eines Jahres) keine weiteren 
Einkünfte aus einer aktiven Tätigkeit vorliegen, die mehr 
als 22.000 € Umsatz bzw. einen Gewinn von 730 € im 
Kalenderjahr bringen. 
Achtung: Bisher war die Aufnahme einer Tätigkeit nach 
einem "Ruhejahr" möglich; zwischenzeitige Absichten 
dies zu ändern, wurden dann doch nicht umgesetzt 
(2015). Eine Unsicherheit bleibt – außer in den Jahren 
2020 und 2021, wo eine Wiederaufnahme der ärztlichen 
Tätigkeit nicht schädlich ist (Corona-Regelung). 

 
 Aufgabe oder Veräußerung wegen Erwerbsunfähigkeit 

oder Tod; Die Erwerbsunfähigkeit besteht einerseits, 
wenn der Sozialversicherungsträger die Erwerbsunfähig-
keitspension für den Zeitpunkt der Betriebsaufgabe be-
reits zuerkennt hat oder andererseits, durch Vorlage ei-
nes medizinischen Gutachtens eines allgemein beeide-
ten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen. 
Die Steuerbegünstigung steht im Falle des Todes des 
Unternehmers nur dann zu, wenn der Betrieb von den 
Erben spätestens innerhalb eines Jahres bzw. vor der 
Einantwortung veräußert oder aufgegeben wird. 
Der Veräußerungsgewinn ist den Erben zuzurechnen. 
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 Für Veräußerungsgewinne steht der ermäßigte Steuer-
satz nur über Antrag und nur dann zu, wenn seit der 
Eröffnung oder dem letzten entgeltlichen Erwerbsvor-
gang sieben Jahre verstrichen sind. 

 
Spar-                zum Aufgabe- und 
Veräußerungsgewinn 
 
Wie schon im Kapitel Übergangsgewinn beschrieben, lässt 
sich durch Verschieben des Zeitpunktes des Zuflusses von 
Einnahmen und des Abflusses von Ausgaben einiges an 
Steuern sparen. 
In manchen Fällen kann der Spareffekt noch gesteigert 
werden, wenn auch noch der Zeitpunkt der Praxisbeendi-
gung und damit das Kalenderjahr, in welchem die Besteue-
rung erfolgt, miteinbezogen wird. 
 
 

 
Bei zeitgerechter und richtiger Praxisbeendigungsplanung 
ist die steuerliche Belastung kalkulierbar. Sorgen Sie bitte für 
die Bezahlung der Steuern zeitig vor, auch wenn das 
Finanzamt nicht bereits am Praxisbeendigungsstichtag 
gleich an der Türschwelle zum Kassieren dasteht! 
 
Lassen Sie sich deshalb unbedingt vom Steuerberater eine 
Praxisbeendigungs-Steuerplanungsrechnung erstellen, um 
die Vorteilhaftigkeit der einzelnen Varianten zu prüfen und 
rechtzeitig für die zu erwartende Steuerbelastung vorsorgen 
zu können. 

 

Vorsorge für 
Steuerzahlung 

treffen 
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9. Die umsatzsteuerlichen 
Auswirkungen der 
Praxisbeendigung 
 

 
 
Im Hinblick auf die seit 1.1.1997 für die meisten Mediziner geltende 
unechte Umsatzsteuerbefreiung ergaben sich bis dato bei Praxis-
beendigung in der Regel kaum nennenswerte Umsatzsteuerbelas-
tungen. 
 
AUSNAHME: Hausapotheke, Kontaktlinsenoptik! 
 Steuerberater rechtzeitig befassen! 
 
Achtung derzeit Situation unklar! 
Infolge eines Finanzgerichtsurteiles, nach welchem der Verkauf 
der Patientenkartei umsatzsteuerpflichtig sei, herrscht derzeit 
große Unsicherheit. Das Finanzministerium hat informell verlautbart, 
dass - wie bisher - Umsatzsteuerfreiheit gegeben ist. Dennoch hat 
das Bundesfinanzgericht in mehreren Entscheidungen die Umsatz-
steuerpflicht bestätigt. 
Zuletzt gab es eine gewisse Entschärfung durch die Neufassung 
der Kleinunternehmerregelung. 
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10. Sonstige Steuern 
und Abgaben 
 

 
 
Infolge des begrenzten Rahmens soll hier nur grob darauf verwie-
sen werden, dass bei unentgeltlicher Übergabe Grunderwerb-
steuer anfallen wird, wenn Grundstücke (samt Gebäude) Gegen-
stand eines Eigentümerwechsels im Zuge der Praxisbeendigung 
sind. Dies ist nicht der Fall, wenn der Übergeber die Praxisräume 
an den Übernehmer vermietet und nur die Mobilien der Praxis 
übergibt. 
 
Bei unentgeltlicher Übergabe wird die Grunderwerbsteuer mit 
einem Stufentarif (0,5 % - 3,5 %) vom Grundstückswert (lt. Verord-
nung) bemessen. Seit 2016 gilt ein Freibetrag in Höhe von 900.000 
Euro. 
 
Schenkungssteuer fällt für Übergaben nach dem 31.7.2008 nicht 
mehr an. Es sind aber die strengen Meldepflichten nach dem 
Schenkungsmeldegesetz zu beachten! 
 
Im Hinblick darauf, dass Arztpraxen in der Regel Einzelunterneh-
men sind, fallen Gesellschaftssteuern, Gebühren u.ä. in der Regel 
nicht an. 
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11. Schlusstipps 
 

 
 
Gewinnfreibetrag 
Der Gewinnfreibetrag bis zu maximal 13 % des Gewinnes steht so-

wohl für den laufenden, als auch für den Übergangsgewinn zu, 

nicht aber für den Veräußerungs-/Aufgabegewinn. Die Nachver-

steuerung eines Gewinnfreibetrages wegen Nichteinhaltung der 4-

Jahresbehaltefrist für die Investitionen oder Wertpapiere fällt unter 

den mit dem Hälftesatz begünstigungsfähigen Veräußerungs-/ 

Aufgabegewinn. 

An einen Nachfolger/in übertragene Investitionen/Wertpapiere 

sind nicht nach zu versteuern, wenn beim/bei der Nachfolger/in 

die 4-Jahresfrist erfüllt wird. 

Fazit: Unbedingt auch im Beendigungsjahr den Gewinnfreibetrag 

nutzen und eventuell Wertpapiere kaufen. Übertragung der Wert-

papiere an den Nachfolger verhandeln! 

 

Sozialversicherung 
Wenn in den letzten Praxisjahren die Gewinne sinken und unter die 

Sozialversicherungshöchstbemessungsgrundlage rutschen (2021: 

77.700 €), empfiehlt es sich in manchen Fällen, bei der Sozialversi-

cherung die Beiträge reduzieren zu lassen. Besprechen Sie mit Ihrer 

steuerlichen Beratung die möglichen Auswirkungen. 
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12. Der Kreis schließt sich … 
 

 
 
... kann hier in zweifacher Bedeutung gesagt werden: Einmal in 
Bezugnahme auf jede Praxisbeendigung selbst, die ja für die be-
troffene Ärztin / den betroffenen Arzt auch immer das Beschließen 
eines Lebenskapitels darstellt. 
 
Andererseits schließt sich natürlich auch der Kreis der hier vorlie-
genden Ausführungen dazu. Und wie bei jedem geschlossenen 
Kreis kommen wir auch hier wieder an den Anfang zurück und 
dürfen die Faustregel noch einmal wiederholen: 
 

Das zeitgerechte zu Rate ziehen möglichst branchenkundiger 
Berater ist bei der Praxisbeendigung unerlässlich! 
Besonders wichtig ist auch, dass alle Vereinbarungen aus-
schließlich in Schriftform erfolgen sollten. 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nun sind Sie endlich 
am Ziel angelangt! 

Sie haben sich Ihre 
Pension redlich verdient! 

 
 
 
 

Ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen und wünsche 
Ihnen vor allem Gesundheit und viel Glück! 

 
Ihr 

 
 
 
 
 

 

Und  . . . 
 
. . .  Danke, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben, meinen Vortrag zu besuchen und 
diesen Arbeitsbehelf zu lesen. 
 

 

ORDINATION 
DR. STEUERFUX 

wegen 
Pensionierung 

geschlossen 


